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TOP 3: Entwurf eines Landesgesetzes zur Ausführung des Kommunalen 
Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI) 
- Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität - 

 

Beschluss: 

Der Ministerrat beschließt den Entwurf eines Landesgesetzes zur Ausführung des 
Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation (KIPKI). 

 

Erläuterungen: 

Gegenstand des Beschlusses ist ein Gesetzentwurf, mit dem die Ausgestaltung eines 
einmaligen Investitionsprogramms der Landesregierung für Klimaschutz und 
Innovation in den Kreisen, Städten, verbandsfreien Gemeinden und 
Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz geregelt werden soll. 

Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind 
gesamtgesellschaftliche Aufgaben, bei deren Bewältigung die kommunalen 
Gebietskörperschaften maßgebliche Akteure sind. Auch die kommunale Ebene steht 
daher in der Verantwortung und leistet einen Beitrag zur Wahrnehmung der 
Vorbildfunktion auch im Hinblick auf die Umsetzung der Energiewende. Die 
Landesregierung trägt dem in besonderer Weise Rechnung, indem sie einmalig 
250 Millionen Euro für Klimaschutz-, Klimafolgenanpassung und Innovation vor Ort 
zusätzlich zur Verfügung stellt. 

Insgesamt 180 Millionen Euro werden den Kommunen durch das unter Federführung 
des MKUEM verantwortete einwohnerbezogene Pauschalförderprogramm 
unbürokratisch zur Verfügung gestellt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass jede 
Verbandsgemeinde, jede Stadt und jeder Kreis entsprechend der Einwohnerzahl 
eigenes Geld zur Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Klimafolgenanpassung erhält. Die Ortsgemeinden sollen über die 
Verbandsgemeinden ebenfalls profitieren. 

Ergänzt wird dies durch ein wettbewerbliches Verfahren unter Federführung des 
MWVLW, aus dem besonders innovative Leuchtturmprojekte mit insgesamt 
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60 Millionen Euro gefördert werden sollen. In diesem wettbewerblichen Verfahren 
sollen auch Ortsgemeinden und im Zuge von gemeinsamen Projekten mit 
kommunalen Gebietskörperschaften auch sonstige juristische Personen des 
öffentlichen Rechts und Unternehmen des privaten Rechts antragsberechtigt sein.  

Zur effizienten Koordinierung der einzelnen Programmteile ist eine 
ressortübergreifende Arbeitsgruppe unter Leitung der Staatskanzlei vorgesehen. 

Mit der Beschlussfassung billigt der Ministerrat den Gesetzentwurf abschließend, so 
dass dieser dem Landtag zur Beschlussfassung zugeleitet werden kann.  


